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organisieren den Erfahrungsaustausch. Die volkseigenen Be
triebe, Kombinate und WB haben auf der Grundlage von 
langfristigen Vereinbarungen mit dem zuständigen Außen
handelsbetrieb den Absatz ihrer Erzeugnisse auf den Außen
märkten exakt vorzubereiten, absatzfähige, devisenrentable 
Exporterzeugnisse zur Verfügung zu stellen sowie den Kun
dendienst und die Ersatzteilversorgung zu sichern.

(4) Die volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB führen 
die ihnen übertragenen Aufgaben zur materiell-technischen 
Sicherstellung und andere Maßnahmen der Landesverteidi
gung einschließlich der Zivilverteidigung durch. Sie fördern 
die sozialistische Wehrerziehung und leisten hierzu entspre
chend ihren Mitteln und Möglichkeiten materielle Unterstüt
zung.

§4

(1) Entsprechend dem Gesetz über den Ministerrat leitet 
der Ministerrat unter Ausnutzung der ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus die Volkswirtschaft auf der Grundlage der 
Direktiven der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der 
langfristigen Pläne, der Fünf jahr- und Jahrespläne und sichert 
die planmäßige proportionale Entwicklung der Volkswirt
schaft. Er legt die Grundrichtung und die Hauptaufgaben zur 
Verwirklichung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
fest und sichert das dafür erforderliche Forschungs- und Ent
wicklungspotential.

(2) Die Staatsorgane sind verpflichtet, ausgehend vom Be
darf der Bevölkerung, der Wirtschaft und den Erfordernissen 
des sozialistischen Staates, unter Ausschöpfung der Initiative 
und Erfahrungen der Werktätigen für die ihnen unterstellten 
volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB reale und bilan
zierte Aufgaben festzulegen und deren Erfüllung mit ihnen 
gemeinsam zu organisieren. Die Bilanzierung als Haupt
methode der Planung ist so zu qualifizieren, daß die Effek
tivität des Reproduktionsprozesses gesteigert wird und wei
tere volkswirtschaftliche Reserven erschlossen werden.

(3) Die Staatsorgane sind verpflichtet, die Eigenverantwor
tung der volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB bei der 
Durchführung der staatlichen Pläne zu festigen und eine 
hohe Staats-, Plan,- und Vertragsdisziplin zu gewährleisten. 
Sie haben wichtige Entscheidungen zur Verwirklichung der 
staatlichen Wirtschaftspolitik im Verantwortungsbereich, ins
besondere bei der Ausarbeitung der Pläne, mit den volks
eigenen Betrieben, Kombinaten und WB zu beraten und 
vorzubereiten.

§5

(1) Die volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB arbei
ten mit den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten mit 
dem Ziel zusammen, den politischen Einfluß der Arbeiter
klasse im Territorium zu erhöhen und eine harmonisch mit 
der Entwicklung der Zweige und Bereiche abgestimmte poli
tische, ökonomische, kulturelle und soziale Entwicklung des 
Territoriums zu sichern. Das betrifft insbesondere Fragen 
der Entwicklung der Arbeite- und Lebensbedingungen, der 
Standortverteilung der Produktivkräfte, der Entwicklung der 
Infrastruktur, der rationellen Inanspruchnahme territorialer 
Ressourcen, des rationellsten Einsatzes des Arbeitsvermögens 
und der sozialistischen Landeskultur einschließlich des Um
weltschutzes. Die volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB 
sind verpflichtet, die Entscheidungen, die von den örtlichen 
Volksvertretungen und ihren Räten dazu auf der Grundlage 
der Rechtsvorschriften getroffen werden, in den Plan aufzu
nehmen und zu verwirklichen. Sie sind verpflichtet, den ört
lichen Räten Vorschläge über den gemeinsamen Einsatz von 
Mitteln und Kapazitäten zu unterbreiten.

(2) Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB haben über Aufgaben, die den Verantwortungsbereich

der örtlichen Volksvertretungen betreffen, vor deiu Volksver
tretung Bericht zu erstatten. Sie haben mit den Abgeordneten 
zusammenzuarbeiten und sie durch Informationen und Bera
tungen in ihrer Abgeordnetentätigkeit, insbesondere bei ihrem 
öffentlichen Auftreten sowie bei der Durchführung von 
Sprechstunden, zu unterstützen.

§ 6

(1) Die volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB werden 
nach dem Prinzip der Einzelleitung bei kollektiver Beratung 
der Grundfragen und umfassender Mitwirkung der- Werk
tätigen geleitet. Die Leiter sind für die Tätigkeit der volks
eigenen Betriebe, Kombinate und WB zur Erfüllung der 
staatlichen Pläne persönlich verantwortlich.

(2) Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB haben unter Führung der Partei der Arbeiterklasse ge
meinsam mit den Gewerkschaften und anderen gesellschaft
lichen Organisationen die schöpferische Aktivität der Werk
tätigen, ihren Ideenreichtum und ihre Einsatzbereitschaft zu 
fördern. Sie unterstützen die Entwicklung der Jugend zu So
zialist ischenPersönlichkei ten und ihre Initiative bei der Er
füllung der Pläne und im gesellschaftlichen Leben. Zur Ver
besserung der Leitungstätigkeit und der Organisation der 
Produktion haben sie die Eingaben und andere Vorschläge 
und Hinweise der Werktätigen gründlich auszuwerten, die 
erforderlichen Schlußfolgerungen zu ziehen und die Werk
tätigen über die getroffenen Entscheidungen sowie deren 
Realisierung zu informieren.

(3) Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB haben mit den Werktätigen die Planaufgaben und an
dere grundlegende Fragen der Entwicklung des Betriebes 
und Kombinates bzw. Industriezweiges zu beraten und über 
die Durchführung des Planes Rechenschaft abzulegen. Sie 
haben in ihrer Leitungstätigkeit die sozialistischen Beziehun
gen der Werktätigen in den Arbeitskollektiven, die sozia
listische Einstellung zur Arbeit, ihre Erziehung im Geist des 
sozialistischen Internationalismus sowie ihre Entwicklung zu 
sozialistischen Persönlichkeiten aktiv zu fördern. Sie fördern 
die Neuerer- und Rationalisatorenbewegung.

(4) Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB haben ständig mit den Gewerkschaften, der umfassend
sten Klassenorganisation der Arbeiterklasse, zusammenzu
arbeiten. Sie berichten vor den gewerkschaftlichen Leitungen 
über die Erfüllung der Pläne und die Maßnahmen zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Sie schaffen 
die notwendigen Voraussetzungen für eine hohe Wirksamkeit 
des von den Gewerkschaften organisierten sozialistischen 
Wettbewerbs sowie der konkreten Abrechnung der erreichten 
Ergebnisse.

§7

(1) Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB haben durch eine qualifizierte Leitungstätigkeit die so
zialistische Gesetzlichkeit zu gewährleisten. Sie haben dabei 
d.ie Voraussetzungen für die Mitwirkung der Werktätigen zu 
schaffen sowie eng mit den staatlichen und gesellschaftlichen 
Organen der Rechtspflege zusammenzuarbeiten.

(2) Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB sind verpflichtet, das sozialistische Recht, insbesondere 
das Wirtschafts- und Arbeitsrecht, als Leitungsinstrument um
fassend und wirkungsvoll zu nutzen und die Rechte der Werk
tätigen zu wahren. Sie sind verpflichtet, Ordnung, Sicherheit 
und Disziplin zu erhöhen. Sie haben die Wachsamkeit und 
Unduldsamkeit gegenüber Verletzungen der sozialistischen 
Gesetzlichkeit zu gewährleisten, Straftaten und anderen 
Rechtsverletzungen vorzubeugen und deren Ursachen zu be
seitigen.


